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Vorname, Nachname (in Druckbuchstaben)

Straße (in Druckbuchstaben)

PLZ und Ort (in Druckbuchstaben)

An die 

Wasser- und Schifffahrtsdirektion

Hindenburgufer 247

24106 Kiel

(oder an eine der Auslagestellen)
Ort, Datum

Frist: 20. November 2008
Planfeststellung zur Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe für 14,5 m tiefgehende Containerschiffe

Gegen die geplante Fahrrinnenanpassung erhebe ich Einwände und mache meine Einwendung vom April/Mai 2007 voll inhaltlich zum Gegenstand dieser Einwendung.

Ich befürchte durch die Elbvertiefung eine Beeinträchtigung meiner folgenden Rechtspositionen und Interessen:

- 
Recht auf Eigentum als Eigentümer/ Mieter/Pächter des/der Grundstück(e) (ggf. mit Angabe von Gemarkung, Flur und Flurstücks-Nr. oder Straße u. Hausnummer)

- 
Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit (ggf. mit Angabe von allgemeinen und besonderen persönlichen Gesundheitsrisiken)

zumindest aber erhebliche Nachteile (z. B. als Landwirt. Fischer, Besitzer eines Sportboots, Berechtigter an Hafen- und Liegeplätzen mit Anliegergebrauch, Vermieter von Urlaubsquartieren, Erholungsuchender oder Benutzer des A7-Elbtunnels):
Zu dem obigen Plan erhebe ich im eigenen Namen und zugleich mit meinem mitunterzeichnenden Ehepartner und für unser Kind ................., geb.:    .   .        
Einwendungen und Anregungen

und bitte Sie, mir rechtzeitig vor der Anhörung die Stellungnahme der Vorhabensträger zu diesem Schreiben zu überlassen.
1. Planrechtfertigung: Bedarf und Wirtschaftlichkeit
Es bestehen Zweifel an Bedarf und Wirtschaftlichkeit der Baumaßnahme. Die Bedarfsprognose ist nicht nachvollziehbar. Die Ergebnisse der Studie von Walter Feldt (Vorschläge für eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung deutscher Nordseehäfen, S. 51ff) weist aus, dass keine weitere Vertiefung erforderlich ist. Bei realistischer Berechnung ist das NKV negativ. Die aktuellen Entwicklungen im Containerschiffsverkehr und Containerschiffbau sind nicht berücksichtigt worden. Nur ganz wenige Schiffe sind heute auf das Zeitfenster angewiesen, fast alle fahren tideunabhängig. Auch die größten und tiefsten Containerschiffe wie die „Emma Maersk“ mit 13.000 TEU können Hamburg mit einem Tiefgang von bis zu 15,10 m Frischwasser erreichen. 2006 hatten nur 209 ankommende Schiffe einen tatsächlichen Tiefgang von mehr als 12,80 m in Frischwasser und nur 136 abfahrende Schiffe einen Tiefgang von mehr als 12,80 m in Frischwasser, waren also auf das Startfenster angewiesen. Diese Zahlen umfassen alle Schiffe, die Zahl der Containerschiffe ist noch geringer.

Tidebedingte Wartezeiten gab es nur selten. Die angefallenen Wartezeiten waren überwiegend auf die Witterung bzw. den Platzmangel im Hamburger Hafen zurückzuführen. Der Containerschiffsverkehr ist nicht nennenswert beeinträchtigt. Ein Deutsches Seehafenkonzept ist überfällig und Voraussetzung für alle weiteren Planungen.
Obwohl die Abladetiefe der Schiffe nur um 1 m zunehmen soll, ist für den Ausbau ein überproportionales Vertiefungsmaß von 1,50 bis 2,50 m vorgesehen (von bisher etwa 15,80 m unter NN auf künftig 17,30 bis 19,05 m unter NN). Zusätzlich zu der Baggermenge 1999 von 27,2 Mio. Kubikmeter sollen jetzt, kurze Zeit später, noch weitere 38,5 Mio. Kubikmeter zzgl. der laufenden Unterhaltung ausgebaggert werden. 
Die berechnete Wirtschaftlichkeit der Elbvertiefung steht im Widerspruch dazu, dass Hamburg beim Länderfinanzausgleich „Nettohafenlasten“ von ca. 100 Mio EUR p. a. geltend macht. Die Fakten werden je nach gewünschter Aussage „interpretiert“, die Aussagen sind nicht objektiv. Braucht man regelmäßig Geld, ist der Hafen ein Verlustbringer, braucht man Investitionsmittel, ist der Hafen ein ökonomischer Renner.

2. Technische Planungsgrundlagen

Die Eingangsdaten für die geplante Elbvertiefung sind nicht hinreichend transparent dargelegt worden und daher nicht nachvollziehbar. Die letzte Elbvertiefung wurde nur unter der Voraussetzung als vertretbar bezeichnet, dass zwischen Otterndorf und Lühe ein Sockel als unverzichtbares Grundelement zum Schutz vor gravierenden negativen Folgen erhalten bleibt. Der Sockel soll jetzt restlos beseitigt werden. Die Aufhöhung der Medemrinne ist kein ausreichender Ersatz für den Sockel und die Stabilität des Bauwerks wird von unabhängigen Fachleuten als nicht gegeben angesehen.
3. Prognosesicherheit
Die Auswirkungen der letzten Elbvertiefung sind noch nicht hinreichend erfasst und bekannt. Bei der letzten Elbvertiefung wurde der Beweissicherungszeitraum von der Plankommission bis 2014 zur Genehmigungsauflage gemacht. 
Die prognostizierten negativen Auswirkungen der vorangegangene Elbvertiefung sind zudem in vielen Bereichen übertroffen worden, wie der wwf bereits im Dezember 2005 anhand der offiziellen Daten nachgewiesen hat. Inzwischen sind weitere Auswirkungen wie der Wattabtrag vor Otterndorf und die Abbrüche am „Hullen“ bekannt geworden. Durch eine erneute Baumaßnahme, die die vorausgegangene im Umfang noch übertrifft, wird die Datenbasis für die Beurteilung der letzte Elbvertiefung unwiderruflich zerstört. Die Geschädigten haben die Beweislast für die Ursachen der Schäden, während man dem Verursacher die Vernichtung der Beweisgrundlage gestattet. 

Die Prognosedauer für die Auswirkungen auf die Elbe und ihre Nebenarme ist mit ca. drei Jahren viel zu kurz. Die Verkürzung des Beobachtungszeitraums nach der letzten Elbvertiefung reduziert die Prognosesicherheit für die geplante Vertiefung weiter, da die bisher gewonnen Daten die mittel- und langfristigen Folgen noch nicht bekannt sind. Für die geplante erneute Elbvertiefung werden nicht die summierten Auswirkungen im Zusammenhang mit den letzten Elbvertiefungen untersucht und beurteilt. Die größte Baumaßnahme aller Zeiten an einem Fluss wie der Elbe kann unter Ausblendung der bisher durchgeführten Baumaßnahmen nicht annähernd zutreffend beurteilt werden. Dies gilt vor allem für die Ermittlung der Sturmflutscheitelwasserstände, insbesondere stromauf, aber auch für alle anderen wichtigen Parameter, wie Fließgeschwindigkeit, Salzgehalt, Erosion und Sedimentation, Schiffswellenbelastungen auch in den geänderten Plänen. Die nicht prognostizierte Entwicklung des Tidal-Pumping sowie des Sedimentverlustes im Mündungstrichter haben eine Eigendynamik entwickelt, die für die geplante Maßnahme in verschärfter Form zu erwarten ist. 

Die Gutachter sichern sich in allen wesentlichen Punkten durch Einschränkungen ihrer Aussagen selbst so ab, dass sie bei Überschreitungen prognostizierter Ergebnisse nicht haftbar sind. Sie übernehmen keine hinreichende Verantwortung für Ihre Aussagen. Sie entziehen damit dem Projekt selbst die Grundlage. Es ist unverantwortlich, ein Bauwerk zu errichten, für das die Planer nicht die volle Verantwortung tragen wollen.
Insbesondere die Prognosen für Sturmfluthochwasserstände sind nicht hinreichend sicher. Unsichere Prognosen für Sturmfluthochwasser sind nicht akzeptabel!
Die Prognosen der Schiffswellenbelastungen sind nicht ansatzweise zutreffend.
4. Auswirkungen der Baumaßnahme als Ursachen der Beeinträchtigungen

Beanstandet werden die Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit, die Änderung des Tidenhubs, der Tidenwasserstände, der schiffserzeugten Belastungen, die Zunahme des Salzgehaltes und Verschiebung der Brackwasserzone, Absenkung des Grundwasserspiegels und andererseits Vernässung, Erosion der Elbufer und Auflandungstendenzen an Nebenelben, Verringerung des Sauerstoffgehaltes, Verlust von Laichplätzen und Biotopen, Lärm- und Luftbelastungen, Eintrübung und Erhöhung des Schwebstoffgehalts sowie Freisetzung schadstoffhaltiger Sedimente, Flächeninanspruchnahme und künftig deutlich höherer Unterhaltungsaufwand sowie Zunahme der Sturmflutgefahr besonders durch Kumulation mit der Klimaveränderung. 
5. Beeinträchtigungen

Die beschriebenen Veränderungen gefährden unsere Küstenschutzbauwerke, verkürzen deren Lebensdauer und gefährden und beeinträchtigen unsere Lebensgrundlagen durch: Verringerung der Standsicherheit der Deiche und sämtlicher Schutzbauwerke durch Auskolkungen an Sperrwerken, Abträgen von Watt und Vorland, Unterspülung von Deckwerken und Deichen, Erschwerung der Wasserwirtschaft sowie der Unterhaltung und Sicherung von Nutzflächen, Verlust von Fischfangplätzen und Wassersportrevieren, Gefährdung von Bausubstanz und anderen Sachgütern und Verarmung der Flussgebietseinheit Elbe. Beeinträchtigung oder Verlust des Anliegergebrauchs von Häfen, Liegeplätzen und Zufahrten durch erhöhten Sedimenttransport und Verschlickung sowie auch durch Folgemaßnahmen wie Tonnenverlegung und strompolizeiliche Verfügungen. Badestellen werden geschädigt.

Insbesondere wird bedauert, dass die Wasserqualität durch die letzte Elbvertiefung verschlechtert wurde und mit dem Ausbau darauf verzichtet wird, einen guten Zustand der Elbe gemäß der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen und dass die durch die FFH-Richtlinie geschützten Gebiete in ihrer Substanz beeinträchtigt und verkleinert werden.
6. spezielle Ergänzungen meiner Bedenken und Anregungen wie folgt:
7. Verständlichkeit und Aussagekraft der Planunterlagen
Die vorgelegten Planunterlagen ermöglichen die Beurteilung der Baumaßnahme und ihrer Auswirkungen auf Mensch und Natur sowie der Feststellung meiner persönlichen Betroffenheit nicht ausreichend. Die Angabe von Mittelwerten anstelle der relevanten Spitzenwerte bei Fließgeschwindigkeiten u. a., fehlende Angaben zu den für die Deichsicherheit kritischen Bereichen oder Hinweise auf unveröffentlichte Quellen machen die Planung für mich nicht transparent und nachvollziehbar sondern zur Geheimsache.

Wesentliche Punkte sind in den Planunterlagen gar nicht bzw. unzureichend erwähnt. Dazu zählt u. a. die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der geplanten Baumaßnahme und der Deichsicherheit, die Untersuchung der Risiken der Beschädigung oder Zerstörung des Elbtunnels durch Schiffe, die Untersuchung der möglichen Folgen von Schiffshavarien sowie deren Begrenzung.

Die Planunterlagen entsprechen nicht den Anforderungen des §6 UVPG (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz). Eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung der entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens ist nicht enthalten, bzw. läßt die Betroffenheit nicht im Ansatz erkennen. Die in Kapitel „D Umweltverträglichkeitsuntersuchung: Allgemeinverständliche Zusammenfassung“ der Planunterlagen gemachten Angaben ermöglichen mir nicht die Beurteilung, ob und in welchem Umfang ich von den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen sein werde oder betroffen sein könnte. Die Auswirkungen einer selbst unter Fachleuten umstrittenen Baumaßnahme dieser Größenordnung kann ich mit Hilfe der vorgelegten Unterlagen nicht ansatzweise beurteilen. 
8. Forderungen und Anträge

Ich fordere die Neuberechnung der Sturmfluthochwasserstände, Fließgeschwindigkeiten, Erosion/Sedimentation, Schiffswellenenergie, Versalzung und Umweltauswirkungen auf aktueller Grundlage sowie die Einhaltung des Beweissicherungszeitraums von 15 Jahren für die letzte Elbvertiefung. Ich fordere eine deutlich verbesserte Beweissicherung bereits vor der weiteren Elbvertiefung. Ich fordere den Rückbau der Elbvertiefung bei Überschreitung der prognostizierten Sturmfluthochwasserstände. Ich beantrage, dass die Plankommission mir Ort und Zeit des Erörterungstermins mindestens einen Monat vorher schriftlich mitteilt und den Termin entweder auf mehrere Wochenenden legt oder den Einwendern/Einwenderinnen ihre Verdienstausfälle zahlt.
Ich behalte mir vor, meine Einwendungen auf dem anstehenden Erörterungstermin näher zu konkretisieren und zu erweitern. 

Ich beziehe mich weiter auf die gesonderten Einwendungen der Rechtsanwälte Günther, Heidel, Dr. Wollenteit sowie die Einwendung des BUND Niedersachsen vom Frühjahr 2007.

Unterschrift
Unterschrift

(Bitte Kopie von der Einwendung aufbewahren. Ggf. Anlagen beifügen)
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